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BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH
Aktualisierung von Zeichnungsunterlagen nach dem Geldwäschegesetz

Das neue Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz löst das bislang gültige deutsche Geldwäschegesetz ab und setzt damit Richtlinien der EU um.

Legitimationsprüfung auch bei geschlossenen Fonds
Die neue Regelung sieht für den Vertrieb von Beteiligungen an geschlossenen Fonds eine Legitimationsüberprüfung vor. Die erforderliche Identifizierung und Klärung des wirtschaftlich Berechtigten bei der Zeichnung von BVT Beteiligungen können Sie ganz einfach über ein Zusatzformular vornehmen. Dieses Formular muss ab sofort - vom Anleger und vom Vermittler ausgefüllt und unterzeichnet - allen Beitrittserklärungen beigefügt werden.
Neue Zeichnungsunterlagen für Beitritte BVT-CAM
Bei den 2007 aufgelegten BVT-CAM Fonds ist eine Anpassung der Widerrufsbelehrung in den Zeichnungsunterlagen nach BGB-Informationspflichten-Verordnung erforderlich. Für Beteiligungen an den aktuellen Fonds BVT-CAM Private Equity Global Fund VI und BVT-CAM Private Equity New Markets Fund gelten deshalb ab 01. Oktober 2008 neue Zeichnungsunterlagen.
Bitte stellen Sie sicher, dass bei Zeichnungen die aktuellen Unterlagen eingesetzt werden. Künftige Prospektauslieferungen erhalten Sie bereits nachkonfektioniert. Die Zusatzformulare zur Vervollständigung Ihres Prospektbestandes finden Sie im Internet unter den jeweiligen aktuellen Fondsangeboten im Bereich Informationsmaterial.
Wir danken für Ihre Unterstützung.

